
Zusatzbonus Heizungspaket nach dem Anreizprogramm Energieeffizienz (APEE)

∙ Es gilt die Richtlinie zur Förderung der beschleunigten Modernisierung von Heizungsanlagen bei Nutzung erneuerbarer Energien vom 16.12.2015.
∙ Der Zusatzbonus Heizungspaket setzt sich aus dem APEE-Zuschuss und der APEE-Optimierung zusammen. Die Beantragung erfolgt mit Einreichung der 

Verwendungsnachweisunterlagen.
∙ Die hier beschriebenen Voraussetzungen sind nicht abschließend. Die vollständigen Fördervoraussetzungen finden Sie auf der BAFA-Homepage unter der 

Rubrik „Energie/Heizen mit Erneuerbaren Energien“.
1 Voraussetzung für den Zusatzbonus Heizungspaket: Es muss sich um ein bestehendes Gebäude gem. MAP-Richtlinie vom 11.03.2015 handeln und die 

Maßnahme muss der Heizungsunterstützung dienen.
2 Die alte Heizungsanlage wird auf Basis fossiler Energien betrieben, nutzt keine Brennwerttechnik oder Brennstoffzellentechnologie und es liegt keine 

gesetzliche Austauschpflicht (§10 EnEV) vor.
3 Grundförderung nach der gültigen MAP-Richtlinie (Basis/Innovations- plus Zusatzförderung).
4 Der MAP-Optimierungsbonus ist mit dem Zusatzbonus Heizungspaket nicht kumulierbar.
5 Voraussetzung für den APEE-Zuschuss ist die Optimierung des Heizungssystems. Diese setzt eine Bestandsaufnahme und Analyse des Ist-Zustandes, die  

Durchführung des hydraulischen Abgleichs und Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz am Heizungssystem (z. B.Optimierung der  
Heizkurve, Anpassung der Vorlauftemperatur und der Pumpenleistung, Einsatz von Einzelraumreglern) voraus.

6 Die APEE-Optimierung in Höhe von 600 Euro wird nur einmalig gewährt.

Maßnahme im Gebäudebestand zur 1 Grundförderung 3 APEE-Zuschuss 5 APEE-Optimierung 6

Errichtung einer förderfähigen Solarkollektoranlage zur Unterstützung und Modernisierung einer 
Heizungsanlage auf Basis fossiler Energien 2

Basis- oder Innovationsförderung  
plus alle bewilligten Zusatzförderungen  

(außer Optimierungsbonus) 4
Grundförderung x 20 % pauschal 600 €Errichtung einer förderfähigen Biomasseanlage im Austausch gegen eine Heizungsanlage auf Basis 

fossiler Energien 2

Errichtung einer förderfähigen effizienten Wärmepumpenanlage im Austausch gegen eine  
Heizungsanlage auf Basis fossiler Energien 2
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